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Betreff: Jugend B-Kader 2019 

 

 

Sehr geehrter Herr Präsident!  Sehr geehrter Herr Kassier! 

 

Das Projekt Jugend B-Kader wird 2019 fortgeführt. Bitte beachtet die neuen Kriterien für 

die Erstellung des Kaders.  

 

 

Folgende Richtlinien gelten für die Abrechnung: 

 

Die maximale Höhe des abzurechnenden Betrages pro Spieler/in ergibt sich aus der Höhe 

der Förderung des ÖSB, die laut Budget mit € 18.000 festgelegt wurde, geteilt durch die 

Gesamtzahl der Spieler/innen des Kaders nach den am 25.11.2018 beschlossenen 

Kriterien. Das ergibt folgende Aufstellung: 

 

Bundesland Buben Mädchen Freiplätze Freiplätze Gesamt ÖSB - Subv. 

      U8/U10/U12 Sonstige     

Burgenland 1 0 5 3 9 € 1.883,72 

Kärnten 0 0 5 3 8 € 1.674,42 

Niederösterreich 0 0 5 3 8 € 1.674,42 

Oberösterreich 1 0 5 3 9 € 1.883,72 

Salzburg 0 2 5 3 10 € 2.093,02 

Steiermark 2 1 5 3 11 € 2.302,33 

Tirol 1 0 5 3 9 € 1.883,72 

Vorarlberg 0 0 5 3 8 € 1.674,42 

Wien 4 2 5 3 14 € 2.930,23 

Gesamt 9 5 45 27 86 € 18.000,00 

* Die Vergabe der Freiplätze ist durch die jeweiligen Landesverbände durchzuführen 

 

Die Abrechnung erfolgt am Jahresende per Zusendung folgender Unterlagen. 

 

Per E-Mail an office@chess.at 

- Tätigkeitsbericht über erfolgte Maßnahmen 

- Aufstellung der Gesamtkosten 

- Aufstellung der abgerechneten Kosten und der Bankverbindung (Musterformular Excel) 

 

Per Post 

- Die Originalbelege der abgerechneten Kosten. 

Achtung: Es sind unbedingt die Musterformulare der BSO zu verwenden (Honorarnote, 

PRAE, Letztverbraucherliste und bei Workshops/Trainingslager zudem 

Teilnehmerlisten) 

 

Termin: Wir ersuchen um Zusendung der Unterlagen bis spätestens 10.12.2019. 

 

Graz, 07.12.2018 

Walter Kastner 

 

Es folgen untenstehend noch die Kriterien und die Abrechnungsinfos. 
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Kriterien: 

 

In der ÖSB Sitzung am 25.11.2018 wurden die folgenden Kriterien für 2019 und 2020 

beschlossen: 

 

Kriterien 2019    Kriterien 2020   

  Jahrgang 2019 Buben 2019 Mädchen    Jahrgang 2020 Buben 2020 Mädchen 

U18 2001 2150 1950  U18 2002 2250 2150 

  2002 2100 1900    2003 2200 2100 

U16 2003 2050 1850  U16 2004 2150 2050 

  2004 2000 1800    2005 2100 2000 

U14 2005 1900 1700  U14 2006 2000 1900 

  2006 1800 1600    2007 1900 1800 

U12 2007 LV LV  U12 2008 LV LV 

  2008 LV LV    2009 LV LV 

U10 2009 LV LV  U10 2010 LV LV 

  2010 LV LV    2011 LV LV 

U08 2011 LV LV  U08 2012 LV LV 

  2012 LV LV    2013 LV LV 

 

Herangezogen werden die Elozahlen von 1.10. des Vorjahres. Es gilt die jeweils höhere 

Elozahl der Listen von AUT und FIDE. 

 

Freiplätze: 

Jeder Landesverband hat insgesamt fünf Freiplätze in den Altersklassen U8, U10, U12. 

Zusätzlich hat jeder Landesverband weitere drei Freiplätze, die er in allen Altersklassen 

verwenden kann. 

 

Die Landesverbände sind gebeten bis 21. Dezember 2018 ihre Freiplätze zu 

nominieren. 

 

1. Finanzierung durch Drittelmodell 

Die Finanzierung des Trainings auf regionaler Ebene erfolgt durch ÖSB, LV sowie 

Sponsoren/bzw. Eigenmittel (Eltern) zu je einem Drittel. Wenn ein LV 

beispielsweise Trainingskosten in Höhe von € 6.000 pro Jahr hat, so ist eine 

Förderung von € 2.000 durch den ÖSB möglich, sofern die gesamten Kosten 

nachgewiesen werden können.  

 

Eine maximale Förderhöhe ergibt sich durch das vom ÖSB beschlossene Budget, 

das anteilsmäßig prozentuell nach der Anzahl der Kaderspieler/innen an den LV 

vergeben wird. Beispielsweise ergibt das bei einem Gesamtbudget des ÖSB in 

Höhe von € 20.000 bei 100 Kaderspieler/innen für einen LV mit 10 

Kaderspieler/innen einen Betrag von € 2.000. 

 

2. Abrechnungsvoraussetzungen 

Einzuhalten sind die Formvorschriften der Bundessportorganisation mit 

Teilnehmer-, Letztverbraucher- und Honorarlisten sowie PRAE.  

Abrechnungsfähig sind vor allem Trainerhonorare. Ergänzend können auch 

Fahrtkosten bzw. Kosten für Unterkunft und Verpflegung abgerechnet werden. 

 

ACHTUNG Trainer:  

Ab 2018 dürfen nur mehr Trainer/innen (A-Trainer) und Instruktor/innen (B-Trainer) mit 

gültiger ÖSB Lizenz abgerechnet werden. 

 

Zudem sind die Landesverbände gebeten sich von ihren Trainern einen erweiterten 

Strafregisterauszug vorlegen zu lassen. 


